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Ziele des BBJa

Der Bund Bayerisch er Jagdaufseher hat sich  zum 
Ziel gesetzt, seine Mitglieder weiterzubilden. Dazu 
werden von eigenen Referenten Kurse der versch ie-
densten Fach rich tungen angeboten. Dazu gehören:

- Hundeausbildung - Natursch utzreferate
- Fangjagdseminare - Referate zu Wald/Feldbau - Re-

ferate zu Rech tsfragen - Ansch uss-Seminare
Ebenso werden durch  die einzelnen Bezirksgruppen 
ständig Weiterbildungsmaßnahmen, wie Sch ieß-
übungen, Waldbau, Anlegen von Wildäsungsfl äch en 
und dergleich en durch geführt. Auch  mit dem Bund 
Bayerisch er Berufsjäger wird eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit gesuch t.

Weitere Informationen erhalten Sie übers Internet 
oder über unsere Vorsitzenden

Hubert Witt, Rosenstraße 9, 92660 Neustadt, 
Tel: 09602-8481 oder 0172-2322757

Walter Heußler, An der Freiheit 57, 82377 Penzberg
Tel: 08856-6575
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Aufgaben des Jagdaufsehers
Der Jagdaufseher ist im Rahmen des ihm von seinem 
Jagdherrn im Anstellungsvertrag/Begehungssch ein 
vorgegebenen Rahmens für den Jagdsch utz, die Hege 
und die Bejagung des Wildes im Revier seines Jagd-
herren zuständig. Er kann für folgende Tätigkeiten 
eingesetzt werden:
• Bau und Wartung der jagdlich en Einrich tungen 
   gemäß den Unfallverhütungsvorsch rift en der land-
   wirtsch aft lich en  Berufsgenossensch aft en,
• Beobach tung und Berich terstatt ung über Wildvor- 
   kommen und Vorkommnisse an den Jagdherrn,
• Anlage und Pfl ege von Äsungsfl äch en/Wildäck er,
• Besch aff ung von artgerech ten Futt ermitt eln und
   Fütt erung des Wildes in Notzeiten,
• Maßnahmen – meist in Zusammenarbeit mit den    
  Landwirten – bei Mäh- und Erntearbeiten zur Jung- 
   wildrett ung;
• Maßnahmen zur Vermeidung und Bearbeitung von 
   Wildsch äden in Feld und Wald,
• Ansprech partner bei Wildunfällen/Maßnahmen zur
   Vermeidung von Wildunfällen
• Einhaltung der zum Sch utz des Wildes und der                           
   Jagd erlassenen Vorsch rift en, insbesondere Sch utz  
  des Wildes vor Wilderern, Raubwild, Raubzeug, 
   Hund, Katze und Wildkrankheiten;
• Raubwild/Raubzeug, auch  mit der Falle 
• Mithilfe bei der Erfüllung der Absch usspläne
• Führung von Jagdgästen
• Vermarktung des Wildbrets
• Bereitstellung brauch barer Jagdhunde
• Maßnahmen für gesch ützte Biotope
• Sch aff ung und Pfl ege von Biotopen als Lebensräu- 
  me für freilebende Tiere und Pfl anzen
• Vogelsch utz, Ameisensch utz
• Unterstützung bei der Absch ussplanung;
• Führung der Streck enlisten/Absch ussmeldungen, 
• Beratung zur Nutzung staatl.Förderprogramme,
• Öff entlich keitsarbeit (Revierführungen, Hegesch au) 
• praktiziert jagdlich es Brauch tum/Waidgerech tigkeit,
• sorgt für guten Kontakt mit den Jagdgenossen
 

Der Weg zur Mitgliedsch aft    
 Mitglied des Vereins kann nur werden und bleiben, 
wer Mitglied einer/eines dem BJV angehörenden 
Kreisgruppe oder Vereins ist, im Besitz eines gülti-
gen Jahresjagdsch eines ist und seinen Wohnsitz oder 
seinen Aufsich tsbezirk im Freistaat Bayern hat.
Er darf keinem anderen Jagdaufseherverband, aus-
genommen dem Bund Bayerisch er Berufsjäger, an-
gehören und die Bestätigung der Unteren Jagdbe-
hörde für Jagdaufseher oder die Teilnahme an einem 
Jagdaufseherlehrgang und eine mindestens dreĳ äh-
rige Revierpraxis, nach weist.
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Hege und Natursch utz

Zur Hege gehören nich t nur Fütt erung und 
Jagd. Der Jagdaufseher plant und übernimmt 
auch  Arbeiten bei der Reviergestaltung. So ist er 
mit dem Anlegen von Äsungsfl äch en und Wild-
äck ern ebenso vertraut wie mit der Sch aff ung 
von Deck ung für das Wild.

Er legt Biotope an und sorgt für eine struktur-
reich e und artgerech te Reviergestaltung.
Der Jagdaufseher sorgt für den Sch utz der 
Hauptbaumarten, ohne große Zäunungen sch af-
fen zu müssen. Er legt Wildruhezonen an, damit 
sich  das Wild hierher zurück ziehen kann. Hier 
heißt es dann „Hahn in Ruh“.

Jagdsch utz / Der bestätigte Jagdaufseher

Der Jagdsch utz in einem Jagdrevier liegt in der 
Hand des Revierinhabers, dem Päch ter bzw. 
dem Jagdausübungsberech tigten, den zuständi-
gen öff entlich en Stellen und dem von der kreis- 
freien Stadt oder vom Landratsamt bestätigten 
Jagdaufseher. Gesetzlich e Grundlage hierzu ist 
der Art.7,40 BayJG sowie der § 25 BJG, Abs.1.

Der Revierinhaber kann zum Sch utz der Jagd 
volljährige, zuverlässige Personen als Jagdauf-
seher anstellen, die von der unteren Jagdbehör-
de bestätigt werden. Die Bestätigung darf nur 
versagt werden, wenn der Jagdaufseher nich t 
Inhaber eines gültigen Jahresjagdsch eines ist 
oder Bedenken gegen seine persönlich e Zuver-
lässigkeit oder fach lich e 
Eignung bestehen.

Nach  § 25 BJG obliegt der 
Jagdsch utz in einem Jagd-
bezirk neben den zustän-
digen öff entlich en Stellen 
dem Jagdausübungsbe-
rech tigten, sofern er In-
haber eines Jagdsch eines 
ist, und den von der zu-
ständigen Behörde be-
stätigten Jagdaufsehern.  
Diese sind dazu verpfl ich tet, den Jagdsch utz 
auch  auszuüben. Der Jagdsch utz umfasst auch  
den Sch utz des Wildes vor Beeinträch tigungen 
durch  die dem Jagdrech t nich t unterliegenden 
Tierarten, soweit diese keinem besonderen 
Sch utz nach  Natursch utzrech t unterstellt sind, 
sowie vor aufsich tslosen Hunden und Katzen.“

Jagdaufseher

Mit der Bestätigung durch  die Unteren Jagd-
behörden der Landratsämter oder auch  kreis-
freien Städte erlangt der jetzt bestätigte Jagd-
aufseher die Rech te und die Pfl ich ten der 
Jagdsch utzberech tigten, er erlangt damit auch  
ein öff entlich es Amt. 
Dadurch  wird der Jagdaufseher hier der 
Dienstaufsich t der Unteren Jagdbehörden un-
terstellt, durch  deren Amtshandlung der Jagd-
aufseher die erweiterten Befugnisse erhält.
Jagdaufseher kann jeder werden, der einen 
gültigen Jagdsch ein, eine gewisse persönlich e 
Reife sowie die nötige Sach kunde nach weisen 
kann. In Bayern gibt es noch  keine absch lie-
ßende Regelung wie in anderen Bundeslän-
dern. 
Sinnvoll wäre auch  
der Nach weis eines 
Fangjagdseminares 
sowie als Mindest-
wartezeit das Errei-
ch en der Pach tfähig-
keit.
Wenn ein Revierin-
haber seinen Ver-
pfl ich tungen zur 
Hege sowie zur 
Regulierung des 
Wildbestandes trotz 
sch rift lich er Auff or-
derung durch  die Untere Jagdbehörde nich t 
nach kommt, so kann Sie die Anstellung eines 
oder je nach  Größe des Revieres mehrerer be-
stätigter Jagdaufseher verlangen, siehe hierzu 
Art.41 Abs.5 BayJG.


